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(54) Selbstfahrende Baumaschine

(57) Die Erfindung betrifft eine selbstfahrende Bau-
maschine mit einem Maschinenrahmen (1) und einer Ar-
beitswalze zur Bearbeitung der Bodenoberfläche (11),
wobei die Arbeitswalze in einem nach unten offenen Wal-
zengehäuse (4) angeordnet ist, das an beiden Seiten
von einem Kantenschutz (5) verschlossen ist, der von
einer Einrichtung (13) zum Anheben und/oder Absenken
des Kantenschutzes in der Höhe verstellbar ist. Die er-
findungsgemäße Baumaschine verfügt über eine Steu-
ereinheit (16) für die Einrichtung (13) zum Anheben und/
oder Absenken des Kantenschutzes, die Mittel (17) zum
Erfassen des Abstandes a zwischen einem Referenz-
punkt R auf dem Kantenschutz und der Bodenoberfläche
(11) aufweist. Darüber hinaus weist die Steuereinheit Mit-
tel (18) zum Ansteuern der Einrichtung (13) zum Anhe-
ben und/oder Absenken des Kantenschutzes auf, die
derart ausgebildet sind, dass beim Unterschreiten eines
vorgegebenen Mindestabstandes zwischen Referenz-
punkt und Bodenoberfläche die Einrichtung zum Anhe-
ben und/oder Absenken des Kantenschutzes aus einer
Schwimmstellung umgeschaltet wird, so dass der Kan-
tenschutz angehoben wird. Dadurch wird erreicht, dass
der Kantenschutz (5) das Walzengehäuse (4) seitlich
dicht verschließt, ohne dass die Gefahr besteht, in losen
Untergrund sich eingraben zu können.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine selbstfahrende Bau-
maschine, insbesondere Straßenfräse, Stabilisierer, Re-
cycler oder Surface-Miner, mit einem Maschinenrahmen
und einer Arbeitswalze, wobei die Arbeitswalze in einem
nach unten offenen Walzengehäuse angeordnet ist, das
an beiden Seiten von einem in der Höhe verstellbaren
Kantenschutz verschlossen ist. Darüber hinaus betrifft
die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben einer derar-
tigen Baumaschine.
[0002] Die oben genannten Baumaschinen verfügen
über eine rotierende Arbeitswalze zur Bearbeitung von
Bodenmaterial, bei der es sich um eine Fräs- oder
Schneidwalze handeln kann. Mit der Arbeitswalze kön-
nen z. B. schadhafte Straßenschichten abgetragen, be-
stehende Straßenbeläge wiederaufbereitet, das Gelän-
de für den Straßenbau vorbereitet oder Bodenschätze
abgebaut werden.
[0003] Die Arbeitswalze der bekannten selbstfahren-
den Baumaschinen ist in einem nach unten offenen Wal-
zengehäuse angeordnet, das von einem in Arbeitsrich-
tung vor der Arbeitswalze angeordneten Niederhalter
und einem in Arbeitsrichtung hinter der Walze angeord-
neten Abstreifer verschlossen wird. An den Seiten wird
das Walzengehäuse von sich in Arbeitsrichtung erstreck-
enden Platten verschlossen, die als Kantenschutz be-
zeichnet werden.
[0004] Der Kantenschutz der bekannten selbstfahren-
den Baumaschinen ist in der Höhe verstellbar. Hierzu ist
eine Einrichtung zum Anheben und/oder Absenken des
Kantenschutzes vorgesehen. Das Absenken des Kan-
tenschutzes kann allein unter der Wirkung der Gewichts-
kraft des Kantenschutzes erfolgen oder von einer zusätz-
lichen Andruckkraft unterstützt werden. In beiden Fällen
übt der Kantenschutz eine Andruckkraft auf die Boden-
oberfläche aus. Dabei steht der Kantenschutz mit seiner
Unterkante auf der Bodenoberfläche auf.
[0005] Die Einrichtung zum Anheben und/oder Absen-
ken des Kantenschutzes wird von dem Maschinenführer
insbesondere dann betätigt, wenn die Arbeitswalze zu-
gänglich gemacht werden soll. Während des Betriebs
der Baumaschine ist der Kantenschutz hingegen immer
abgesenkt. Daher verfügen selbstfahrende Baumaschi-
nen über eine Schaltung, die während des Betriebs der
Maschine ein Feststellen des Kantenschutzes in der an-
gehobenen Position nicht erlaubt. Der Betrieb der Ma-
schine ist durch eine schwimmende Lagerung des Kan-
tenschutzes gekennzeichnet, bei der der Kantenschutz
mit einer definierten Andruckkraft auf der Bodenoberflä-
che aufliegt.
[0006] Während des Betriebs der Baumaschine stellt
sich insbesondere bei losem Untergrund das Problem,
dass sich der Kantenschutz in den Boden eingräbt. Dies
kann von einem erhöhten Fahrwiderstand sowie einem
dadurch höheren Kraftstoffverbrauch und Verschleiß bis
zum völligen Stillstand der Maschine führen.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine

selbstfahrende Baumaschine, insbesondere Straßen-
fräsmaschine, Stabilisierer, Recycler oder Surface-Mi-
ner, zu schaffen, bei der nicht die Gefahr des Eingrabens
des Kantenschutzes in losen Untergrund besteht und die
einen benutzerfreundlicheren und ergonomischeren Be-
trieb ermöglicht. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist,
ein Verfahren anzugeben, mit dem eine selbstfahrende
Baumaschine benutzerfreundlich und ergonomisch und
ohne die Gefahr des Eingrabens des Kantenschutzes in
losen Untergrund betrieben werden kann.
[0008] Die Lösung dieser Aufgaben erfolgt erfindungs-
gemäß mit den Merkmalen der unabhängigen Patentan-
sprüche. Die Gegenstände der Unteransprüche betref-
fen bevorzugte Ausfiihrungsformen der Erfindung.
[0009] Die erfindungsgemäße Baumaschine verfügt
über eine Einrichtung zum Anheben und/oder Absenken
des Kantenschutzes, die eine Schwimmstellung vor-
sieht, in der der Kantenschutz schwimmend gelagert ist,
so dass sich die Höhe des Kantenschutzes selbsttätig
einstellen kann. Dadurch kann der Kantenschutz der Ge-
ländeoberfläche beim Betrieb der Maschine folgen. Wäh-
rend des Betriebs der Maschine befindet sich die  Ein-
richtung zum Anheben und/oder Absenken des Kanten-
schutzes grundsätzlich in der Schwimmstellung.
[0010] Darüber hinaus verfügt die erfindungsgemäße
Baumaschine über eine Steuereinheit für die Einrichtung
zum Anheben und/oder Absenken des Kantenschutzes,
die Mittel zum Erfassen des Abstandes zwischen einem
Referenzpunkt auf dem Kantenschutz und der Boden-
oberfläche und Mittel zum Ansteuern der Einrichtung
zum Anheben und/oder Absenken des Kantenschutzes
aufweist. Die Steuereinheit ist derart ausgebildet, dass
beim Unterschreiten eines vorgegebenen Mindestab-
standes zwischen Referenzpunkt und Bodenoberfläche
die Einrichtung zum Anheben und/oder Absenken des
Kantenschutzes aus der Schwimmstellung umgeschal-
tet wird, so dass der Kantenschutz angehoben wird. Der
vorgegebene Mindestabstand zwischen Referenzpunkt
und Bodenoberfläche sollte derart bemessen sein, dass
der Kantenschutz auf der Bodenoberfläche aufliegt und
das Walzengehäuse seitlich dicht verschließt. Mit der er-
findungsgemäßen Steuereinheit wird wirkungsvoll ver-
hindert, dass sich der Kantenschutz aufgrund seiner Ge-
wichtskraft oder einer zusätzlichen Andruckkraft, die auf
den Kantenschutz ausgeübt werden kann, in einen losen
Boden eingraben kann.
[0011] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass die Steuereinheit derart ausgebildet
ist, dass bei Erreichen oder Überschreiten eines vorge-
gebenen Mindestabstandes zwischen Referenzpunkt
und Bodenoberfläche die Einrichtung zum Anheben und/
oder Absenken des Kantenschutzes derart angesteuert
wird, dass sie wieder die Schwimmstellung einnimmt.
[0012] Für den Maschinenführer hat die automatische
Steuerung des Kantenschutzes den entscheidenden
Vorteil, dass er im Betrieb die Höhe des Kantenschutzes
nicht ständig beobachten und auch nicht korrigieren
muss. Dies ist insofern von Vorteil, als die Höhe des Kan-
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tenschutzes vom Fahrstand aus nur schwer einzuschät-
zen und ein Eingraben des Kantenschutzes nicht in je-
dem Fall erkennbar ist.
[0013] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass die Mittel zum Erfassen des
Abstandes zwischen Referenzpunkt und Bodenoberflä-
che ein Tastelement  zum Abtasten der Bodenoberfläche
aufweisen. Das Tastelement ist derart an dem Kanten-
schutz befestigt, dass beim Unterschreiten eines vorge-
gebenen Mindestabstandes zwischen Referenzpunkt
und Bodenoberfläche das Tastelement ausgelenkt wird.
Bei der besonders bevorzugten Ausführungsform wei-
sen die Mittel zum Ansteuern der Einrichtung zum An-
heben und/oder Absenken des Kantenschutzes einen
Sensor auf, mit dem die Auslenkung des Tastelements
beim Eingraben des Kantenschutzes in die Bodenober-
fläche erfasst wird. Der Sensor zum Erfassen der Aus-
lenkung des Tastelements ist vorzugsweise ein Nähe-
rungsschalter, der berührungslos arbeitet, um die Gefahr
von Störungen zu minimieren.
[0014] Die Steuerung der Vorrichtung zum Anheben
und/oder Absenken des Kantenschutzes sieht vorzugs-
weise eine Schalthysterese vor, so dass der Kanten-
schutz erst bei Über- oder Unterschreiten der jeweiligen
Referenzwerte um einen vorgegebenen Betrag betätigt
wird. Diese Schalthysterese kann dadurch verwirklicht
werden, dass die Unterkante des Tastelements nicht
bündig mit der Unterkante des Kantenschutzes ab-
schließt, sondern um ein vorgegebenes Maß oberhalb
der Kantenschutzunterkante angeordnet ist. Alternativ
kann eine Schalthysterese auch in der Steuereinheit ver-
wirklicht sein.
[0015] Das Tastelement zum Abtasten der Boden-
oberfläche ist vorzugsweise als ein federndes Tastele-
ment ausgebildet, das beim Anschlagen an Hindernisse
nachgeben kann. Das Tastelement kann aber auch starr
ausgebildet sein. Bei einer starren Ausbildung des Tast-
elements kann das Tastelement gelenkig oder federnd
gelagert sein.
[0016] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form weist das Tastelement eine Schraubenzugfeder
auf, deren Federdraht sich an einem Ende der Feder in
einen stabförmigen Abschnitt fortsetzt, der gegenüber
der Achse der Feder umgebogen ist. Vorzugsweise setzt
sich der Federdraht der Schraubenfeder in den stabför-
migen Abschnitt unter Bildung eines umgebogenen, über
den Durchmesser der Feder hinausragenden Abschnitts
fort, der sich in einer dem stabförmigen Abschnitt entge-
gengesetzten Richtung erstreckt. Dieser sich in entge-
gengesetzter Richtung erstreckende Abschnitt bildet vor-
zugsweise den Teil des Tastelements, der von dem Nä-
herungsschalter erfasst wird. Eine Auslenkung des Tast-
elements führt dazu, dass die Entfernung dieses Ab-
schnitts zu dem Näherungsschalter ab- oder zunimmt.
[0017] Anstelle eines vorzugsweisen induktiven oder
kapazitiven Näherungsschalters können aber auch opti-
sche Sensoren oder konventionelle mechanische
Schaltkontakte vorgesehen sein, mit denen die Auslen-

kung des Tastelements erfasst wird.
[0018] Für die Erfindung ist unerheblich, wie die Ein-
richtung zum Anheben und/oder Absenken des Kanten-
schutzes ausgebildet ist. Beispielsweise kann nur eine
Einrichtung zum Anheben eines lose geführten oder auf-
gehängten Kantenschutzes vorgesehen sein, der auf-
grund seiner Gewichtskraft auf der Bodenoberfläche auf-
liegt, so dass der Kantenschutz schwimmend gelagert
ist. Bei einer bevorzugten Ausführungsform weist die Ein-
richtung zum Anheben und/oder Absenken des Kanten-
schutzes mindestens eine Kolben/ZylinderAnordnung
auf, wobei der Zylinder gelenkig mit dem Maschinenrah-
men und der Kolben gelenkig mit dem Kantenschutz oder
der Zylinder gelenkig mit dem Kantenschutz und der Kol-
ben gelenkig mit dem Maschinenrahmen verbunden ist.
Diese Kolben/ZylinderAnordnung wird derart angesteu-
ert, dass der Kantenschutz schwimmend gelagert ist.
[0019] Die Schraubenzugfeder ist vorzugsweise der-
art an dem Kantenschutz angeordnet, dass sich der stab-
förmige Abschnitt entlang einer Längsseite des Kanten-
schutzes erstreckt. Dadurch ist es möglich, den stabför-
migen Abschnitt auf die eine oder andere Seite des Kan-
tenschutzes zu legen. Beispielsweise kann der stabför-
mige Abschnitt auf die Innenseite des Kantenschutzes
gelegt werden, um mit dem Kantenschutz bündig entlang
eines Hindernisses fahren zu können, an der der stab-
förmige Abschnitt ansonsten anschlagen könnte.
[0020] Bei einer hydraulischen Steuerung der Einrich-
tung zum Anheben und/oder Absenken des Kanten-
schutzes kann das Tastelement als ein Betätigungsor-
gan eines Hydraulikventils zum Ansteuern der Kolben/
Zylinder-Anordnung der Einrichtung zum Anheben und/
oder Absenken des Kantenschutzes ausgebildet sein.
[0021] Eine weitere alternative Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass die Mittel zum Erfassen des
Abstandes zwischen Referenzpunkt und Bodenoberflä-
che einen den Abstand zur Bodenoberfläche berüh-
rungslos messenden Sensor aufweisen. Beispielsweise
kann der Sensor ein Ultraschall-Sensor sein.
[0022] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung unter Bezugnahme auf die Figuren näher
beschrieben.
[0023] Es zeigen:

Fig. 1 eine Straßenfräsmaschine in der Seitenan-
sicht,

Fig. 2 eine Darstellung der Straßenfräsmaschine von
Fig. 1, wobei der Kantenschutz freigelegt ist,

Fig. 3 die Einrichtung zum Anheben und/oder Absen-
ken des Kantenschutzes, zusammen mit dem
Kantenschutz der Straßenfräsmaschine von
Fig. 1,

Fig. 4 den Ausschnitt IV von Fig. 3 in vergrößerter,
teilweise geschnittener Darstellung,
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Fig. 5 die Ansicht von Fig. 4 aus der Richtung des
Pfeils V in vergrößerter Darstellung,

Fig. 6 eine alternative Ausführungsform der Steuer-
einheit für die Einrichtung zum Anheben und/
oder Absenken des Kantenschutzes,

Fig. 7 eine weitere alternative Ausführungsform der
Steuereinheit und

Fig. 8 eine weitere alternative Ausführungsform der
Steuereinheit zusammen mit dem Kanten-
schutz.

[0024] Fig. 1 zeigt in der Seitenansicht ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Straßenfräsmaschine, bei der es sich
um eine Kleinfräse handelt. Die Straßenfräsmaschine
weist einen Maschinenrahmen 1 auf, der von einem
Fahrwerk 2 getragen wird. Das Fahrwerk 2 weist ein vor-
deres Rad 3A und zwei hintere Räder 3B auf. In Fig. 1
ist nur das in Arbeitsrichtung A rechte hintere Rad 3B zu
erkennen. Bei den bekannten Baumaschinen kann das
Fahrwerk anstelle von Rädern beispielsweise auch Ket-
tenlaufwerke aufweisen.
[0025] Die Fräsmaschine verfügt über eine Arbeitswal-
ze, bei der es sich um eine Fräswalze handelt. Die in Fig.
1 nicht erkennbare Fräswalze ist in einem Fräswalzen-
gehäuse 4 angeordnet. An der in Arbeitsrichtung A linken
und rechten Seite ist das Fräswalzengehäuse 4 von ei-
nem Kantenschutz 5 verschlossen. In Fig. 1 ist nur der
in Arbeitsrichtung A rechte Kantenschutz 5 erkennbar.
Oberhalb des Fräswalzengehäuses 4 befindet sich der
Fahrstand 6 der Fräsmaschine mit dem Fahrersitz 7 und
dem Bedienpult 8. Der Maschinenrahmen 1 der Fräsma-
schine ist an Hubsäulen 10 gegenüber der Oberfläche
11 des Bodens 12 in der Höhe verstellbar.
[0026] Fig. 2 zeigt eine Darstellung der Fräsmaschine,
wobei das hintere rechte Rad 3B und die hintere rechte
Hubsäule 10 nicht dargestellt ist, so dass der rechte Kan-
tenschutz 5 freiliegt.
[0027] Der Kantenschutz 5 wird von einer Metallplatte
gebildet, die sich in Arbeitsrichtung A erstreckt. Da der
linke und rechte Kantenschutz den gleichen Aufbau ha-
ben, wird nachfolgend nur der rechte Kantenschutz 5 un-
ter Bezugnahme auf Fig. 3 beschrieben.
[0028] Der Kantenschutz 5 ist zwischen nicht darge-
stellten Anschlägen in der Höhe gegenüber der Boden-
oberfläche 11 verstellbar. Dabei ist der Kantenschutz 5
zwischen den Anschlägen leicht pendelnd gelagert. Die
Höhenverstellung des Kantenschutzes 5 erfolgt mit einer
Einrichtung 13, die eine Kolben/Zylinder-Anordnung 14
aufweist, deren Zylinder 14A gelenkig am Maschinen-
rahmen 1 und deren Kolben 14B gelenkig an dem Kan-
tenschutz 5 gelagert ist. Durch Ein- und Ausfahren des
Kolbens 14B der Kolben/Zylinder-Anordnung 14 kann
der Kantenschutz 5 angehoben oder abgesenkt werden.
Die Kolben/Zylinder-Anordnung 13 wird von einer Hy-
draulikeinheit 15 betätigt, die in Fig. 3 nur schematisch

dargestellt ist. Die hierzu erforderlichen Bauteile, wie Hy-
draulikleitungen, Hydraulikventile etc. sind dem Fach-
mann bekannt.
[0029] Die Einrichtung 13 zum Anheben und/oder Ab-
senken des Kantenschutzes 5 sieht eine Schwimmstel-
lung vor, in der der Kantenschutz derart gelagert oder
aufgehängt ist, dass der Kantenschutz 5 beim Vorschub
der Baumaschine über den Boden gezogen wird, wobei
der Kantenschutz 5 immer die Tendenz hat, sich abzu-
senken. Dabei liegt der Kantenschutz mit einer definier-
ten Andruckkraft auf der Bodenoberfläche 11 auf, die der
Gewichtskraft des Kantenschutzes entsprechen oder
größer oder kleiner als die Gewichtskraft sein kann Die
Hydraulikeinheit 15 ist hierzu derart ausgebildet, dass
sich der Kantenschutz langsam so lange absenkt, bis der
Kantenschutz mit der definierten Andruckkraft auf der
Bodenoberfläche schwimmend aufliegt. Dadurch bleibt
das Fräswalzengehäuse 4 seitlich immer dicht ver-
schlossen. Die Einrichtung 13 zum Anheben und/oder
Absenken des Kantenschutzes kann aber auch derart
betrieben werden, dass die Kolben-ZylinderAnordnung
den Kantenschutz anhebt.
[0030] Nachfolgend wird die Steuereinheit 16 für die
Einrichtung zum Anheben und/oder Absenken des Kan-
tenschutzes im Einzelnen beschrieben.
[0031] Die Steuereinheit 16 umfasst Mittel, mit denen
der Abstand a zwischen einem Referenzpunkt R auf dem
Kantenschutz 5 und der Bodenoberfläche 11 erfasst wer-
den kann. Darüber hinaus umfasst die Steuereinheit 16
Mittel zum Ansteuern der Einrichtung 13 zum Anheben
und/oder Absenken des Kantenschutzes in Abhängigkeit
von dem Abstand a zwischen Referenzpunkt 12 und Bo-
denoberfläche 11.
[0032] Bei einem ersten Ausführungsbeispiel umfas-
sen die oben beschriebenen Mittel ein federndes Tast-
element 17 und einen vorzugsweisen induktiven oder ka-
pazitiven Näherungsschalter 18 (Fig. 4). Das federnde
Tastelement 17 weist eine Schraubenzugfeder 17A auf.
Der Federdraht der Schraubenzugfeder 17A ist an einem
Ende unter Bildung eines halbkreisförmigen Abschnitts
17B umgebogen, wobei sich der halbkreisförmige Ab-
schnitt 17B in einen stabförmigen Abschnitt 17C fortsetzt,
der sich in die entgegengesetzte Richtung wie der halb-
kreisförmige Abschnitt 17B erstreckt (Fig. 5). Das  freie
Ende des stabförmigen Abschnitts 17C ist umgebogen.
Mit dem umgebogenen Ende 17D tastet das Tastelement
17 die Bodenoberfläche 11 ab. Das Tastelement 17 ist
an dem oberen vorderen Ende des Kantenschutzes 5
angeordnet, wobei der stabförmige Abschnitt 17C des
Tastelements 17 der vorderen Kontur des Kantenschut-
zes folgt. Hierzu ist der stabförmige Abschnitt 17C zwi-
schen den Enden abgeknickt.
[0033] Die Schraubenzugfeder 17A des Tastelements
17 sitzt in einer zylindrischen Bohrung 19 eines Gehäu-
ses 20, das an dem oberen vorderen Ende des Kanten-
schutzes 5 befestigt ist. Das Gehäuse 20 besteht aus
zwei Gehäusehälften 20A und 20B, zwischen denen die
Schraubenzugfeder 17A des Tastelements 17 klem-
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mend gehalten wird. Oberhalb der Schraubenzugfeder
17A befindet sich in dem Gehäuse 20 der induktive oder
kapazitive Näherungsschalter 18. Der Näherungsschal-
ter 18 ist derart angeordnet, dass der sensitive Bereich
dem umgebogenen Abschnitt 17B des Tastelements zu-
gewandt ist.
[0034] Beim Betrieb der Fräsmaschine wird der Kan-
tenschutz aufgrund der schwimmenden Lagerung über
den Boden gezogen, wobei das Tastelement 17 mit dem
umgebogenen Endstück 17D auf der Bodenoberfläche
gleitet oder dicht über der Bodenoberfläche 11 angeord-
net ist. Dabei wird zwischen dem Referenzpunkt R und
der Bodenoberfläche 11 ein vorbestimmter Abstand a
definiert. Wenn der Kantenschutz 5 sich in den Boden
eingräbt, nimmt der Abstand a zwischen Referenzpunkt
und Bodenoberfläche ab, so dass das Tastelement 17
entgegen der Arbeitsrichtung A ausgelenkt wird. Dabei
vergrößert sich der Abstand zwischen dem umgeboge-
nen Abschnitt 17B des Tastelements 17 und dem Nähe-
rungsschalter 18, so dass der Näherungsschalter betä-
tigt wird, beispielsweise geschlossen wird.
[0035] Der Näherungsschalter 18, der über eine nicht
dargestellte Leitung, die entlang der Oberkante des Kan-
tenschutzes geführt sein kann, mit der Steuerung der
Hydraulikeinheit 15 verbunden ist, betätigt nunmehr die
Hydraulikeinheit 15 der Kolben/ZylinderAnordnung 14
derart, dass der Kolben 14B eingefahren und der Kan-
tenschutz 5 angehoben wird. Der Kantenschutz 5 wird
solange angehoben, bis der vorgegebene Mindestab-
stand a wieder erreicht oder überschritten wird, so dass
das Tastelement 17 wieder in die Ausgangslage zurücck-
ehrt, in der der Näherungsschalter nicht betätigt wird,
beispielsweise  geöffnet ist. Folglich befindet sich die Un-
terkante des Kantenschutzes wieder auf der Höhe der
Bodenoberfläche. Wenn der Näherungsschalter nicht
betätigt wird, beispielsweise geöffnet ist, wird wieder die
Schwimmstellung vorgegeben, so dass der Kanten-
schutz wieder mit der definierten Andruckkraft über die
Bodenoberfläche gezogen wird. Diese Andruckkraft soll-
te derart bemessen sein, dass sich der Kantenschutz bei
ausreichend hartem Untergrund nicht eingräbt.
[0036] Fig. 6 zeigt ein alternatives Ausführungsbei-
spiel der Steuereinheit 16, die sich von der unter Bezug-
nahme auf die in Fig. 3 und 4 beschriebenen Ausfüh-
rungsform dadurch unterscheidet, dass anstelle eines
mechanischen Tastelements eine berührungslose Ent-
fernungsmessung, beispielsweise mittels eines Ultra-
schall-Sensors 21 zur Erfassung des Abstandes a zwi-
schen dem Referenzpunkt R und der Bodenoberfläche
11 vorgesehen ist. Die Auswertung des Abstandsignals
des Ultraschall-Sensors gehört zum Stand der Technik.
[0037] Fig. 7 zeigt ein weiteres alternatives Ausfüh-
rungsbeispiel der Steuereinheit 16. Bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Tastelement ein Betätigungsorgan
22 eines Hydraulikventils 23, das in Fig. 7 nur schema-
tisch dargestellt ist. Das Hydraulikventil 23 ist ein Ventil
der Hydraulikeinheit 15, mit der die Kolben/Zylinder-An-
ordnung 14 gesteuert wird. Durch Betätigung des Hy-

draulikventils 23 infolge einer Auslenkung des Betäti-
gungsorgans 22 wird der Kolben 14B der Kolben/Zylin-
der-Anordnung 14 eingefahren, so dass der Kanten-
schutz 5 angehoben wird.
[0038] Fig. 8 zeigt eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform der Steuereinheit 16 in schematischer Dar-
stellung, die über ein an einem Drehpunkt 24 gelenkig
gelagertes, starres Tastelement 25 verfügt, das federnd
auf die Bodenoberfläche 11 vorgespannt ist. Die Auslen-
kung des Tastelements 25 wird durch einen nur sche-
matisch dargestellten Schalter 26 erfasst. Alternativ kann
die Drehstellung des Tastelements auch durch einen
Drehgeber oder dgl. erfasst werden, wobei ein dem Ab-
stand zwischen Referenzpunkt und Bodenoberfläche
proportionales Steuersignal erzeugt wird.

Patentansprüche

1. Selbstfahrende Baumaschine, insbesondere Stra-
ßenfräsmaschine, Stabilisierer, Recycler oder Sur-
face-Miner, mit einem Maschinenrahmen (1) und ei-
ner Arbeitswalze zur Bearbeitung des Bodenmate-
rials, wobei die Arbeitswalze in einem nach unten
offenen Walzengehäuse (4) angeordnet ist, das an
wenigstens einer Seite von einem Kantenschutz (5)
verschlossen ist, der von einer Einrichtung (13) zum
Anheben und/oder Absenken des Kantenschutzes
in der Höhe verstellbar ist, die eine Schwimmstellung
vorsieht, in der der Kantenschutz schwimmend ge-
lagert ist, so dass sich die Höhe des Kantenschutzes
selbsttätig einstellen kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Steuereinheit (16) für die Einrichtung (13) zum
Anheben und/oder Absenken des Kantenschutzes
(5) vorgesehen ist, die Mittel (17) zum Erfassen des
Abstandes (a) zwischen einem Referenzpunkt (R)
auf dem Kantenschutz und der Bodenoberfläche
(11) aufweist, und Mittel (18) zum Ansteuern der Ein-
richtung (13) zum Anheben und/oder Absenken des
Kantenschutzes aufweist, wobei die Steuereinheit
derart ausgebildet ist, dass beim Unterschreiten ei-
nes vorgegebenen Mindestabstandes (a) zwischen
Referenzpunkt und Bodenoberfläche die Einrich-
tung zum Anheben und/oder Absenken des Kanten-
schutzes derart angesteuert wird, dass der Kanten-
schutz angehoben wird.

2. Selbstfahrende Baumaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, die Steuereinheit (16) der-
art ausgebildet ist, dass bei Erreichen oder Über-
schreiten eines vorgegebenen Mindestabstandes
zwischen Referenzpunkt und Bodenoberfläche die
Einrichtung (13) zum Anheben und/oder Absenken
des Kantenschutzes derart angesteuert wird, dass
die Einrichtung (13) zum Anheben und/oder Absen-
ken des Kantenschutzes  wieder die Schwimmstel-
lung einnimmt.
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3. Selbstfahrende Baumaschine nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum
Erfassen des Abstandes zwischen einem Referenz-
punkt (12) auf dem Kantenschutz und der Boden-
oberfläche (11) ein Tastelement (17) zum Abtasten
der Bodenoberfläche aufweisen, das derart an dem
Kantenschutz (5) befestigt ist, dass beim Unter-
schreiten eines vorgegebenen Mindestabstandes
(a) zwischen Referenzpunkt und Bodenoberfläche
das (11) Tastelement ausgelenkt wird.

4. Selbstfahrende Baumaschine nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel zum An-
steuern der Einrichtung zum Anheben und/oder Ab-
senken des Kantenschutzes einen Sensor (18) zum
Erfassen der Auslenkung des Tastelements (17)
beim Eingraben des Kantenschutzes in den Unter-
grund aufweisen.

5. Selbstfahrende Baumaschine nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sensor zum Er-
fassen der Auslenkung des Tastelements ein Nähe-
rungsschalter (18) ist.

6. Selbstfahrende Baumaschine nach einem der An-
sprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Tastelement (17) als ein federndes Tastelement
ausgebildet ist.

7. Selbstfahrende Baumaschine nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Tastelement (17)
eine Schraubenzugfeder (17A) aufweist, deren Fe-
derdraht sich an einem Ende der Feder in einen stab-
förmigen Abschnitt (17C) fortsetzt.

8. Selbstfahrende Baumaschine nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Federdraht der
Schraubenzugfeder (17A) an dem Ende, an dem
sich der Federdraht in den stabförmigen Abschnitt
fortsetzt, unter Bildung  eine Abschnitts (17B) um-
gebogen ist, der sich in einer dem stabförmigen Ab-
schnitt (17C) entgegen gesetzten Richtung er-
streckt.

9. Selbstfahrende Baumaschine nach Anspruch 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schrauben-
zugfeder (17C) derart an dem Kantenschutz (5) an-
geordnet ist, das sich der stabförmige Abschnitt
(17C) entlang einer Längsseite des Kantenschutzes
erstreckt.

10. Selbstfahrende Baumaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Einrichtung (13) zum Anheben und/oder Absen-
ken des Kantenschutzes mindestens eine Kolben/
ZylinderAnordnung (14) aufweist, wobei der Zylinder
(14A) gelenkig mit dem Maschinenrahmen (1) und
der Kolben (17B) gelenkig mit dem Kantenschutz (5)

oder der Zylinder (14A) gelenkig mit dem Kanten-
schutz (5) und der Kolben (14B) gelenkig mit dem
Maschinenrahmen (1) verbunden ist.

11. Selbstfahrende Baumaschine nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Tastelement als
ein Betätigungsorgan (22) eines Hydraulikventils
(23) zum Ansteuern der Einrichtung (13) zum Anhe-
ben und/oder Absenken des Kantenschutzes aus-
gebildet ist.

12. Selbstfahrende Baumaschine nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum
Erfassen des Abstandes zwischen einem Referenz-
punkt (12) auf dem Kantenschutz und der Boden-
oberfläche (11) einen den Abstand zur Bodenober-
fläche berührungslos messenden Sensor (21), ins-
besondere einen Ultraschall-Sensor, aufweisen.

13. Verfahren zum Betreiben einer selbstfahrenden
Baumaschine, insbesondere Straßenfräsmaschine,
Stabilisierer, Recycler oder Surface-Miner, mit einer
Arbeitswalze, die in einem Walzengehäuse ange-
ordnet ist, das an wenigstens einer Seite von einem
in der Höhe verstellbaren Kantenschutz  verschlos-
sen ist, der schwimmend gelagert ist, so dass sich
die Höhe des Kantenschutzes selbsttätig einstellen
kann, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand zwischen einem Referenzpunkt (R) auf
dem Kantenschutz und der Bodenoberfläche (11) er-
fasst wird, und beim Unterschreiten eines vorgege-
benen Mindestabstandes zwischen Referenzpunkt
und Bodenoberfläche der Kantenschutz angehoben
wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Erreichen oder Überschreiten
eines vorgegebenen Mindestabstandes (a) zwi-
schen Referenzpunkt (R) und Bodenoberfläche (11)
der Kantenschutz wieder schwimmend gelagert
wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bodenoberfläche zum Er-
fassen des Abstandes zwischen Referenzpunkt und
der Bodenoberfläche abgetastet wird.
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